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Regeste
I. Beschwerdeabteilung
Erwägungen
E. 1
Der Beschwerdeführer liess zur Begründung der Beschwerde ausführen, mit Darlehensver- trag vom 1. September 2023 [recte: 2022] habe die Privatklägerin dem Beschwerdeführer ein Darlehen über EUR 250'000.00 gewährt. Als Darlehenszins sei 4 % p.a. vereinbart worden. Das Darlehen sei für die Dauer von rund fünf Jahren (31. Dezember 2027) mit einer Kündi- gungsfrist von sechs Monaten gewährt worden. Es sei notorisch, dass Bankkonti gegenwär- tig kaum Zins abwerfen würden und auch sonstige Investitionsmöglichkeiten äusserst dürfti- ge Renditen aufwiesen. Somit habe der Beschwerdeführer im Interesse der Privatklägerin entschieden, ihm ein gut verzinsliches Darlehen von EUR 250'000.00 zu gewähren. Da der Betrag auf dem Konto brachgelegen habe und nicht anderweitig benötigt worden sei, habe aus unternehmerischer Sicht nichts dagegengesprochen. Es sei gar die Pflicht des Be- schwerdeführers gewesen, dieses Darlehen zu gewähren, da ihm ansonsten das Unterlas- sen des Abschlusses eines gewinnbringenden Vertrags hätte vorgeworfen werden können. So aber sei nicht ersichtlich, gegen welche Pflicht der Beschwerdeführer verstossen habe.
Seite 4/8 Auch die Staatsanwaltschaft habe dies im Beschlagnahmebefehl nicht präzisiert. Der Be- schwerdeführer habe als Geschäftsführer keinerlei Pflichten gehabt, bei derartigen Investitio- nen vorgängig die Zustimmung des Eigentümers einzuholen. Vielmehr sei er frei gewesen, Investitionen zu tätigen, falls sich entsprechende Gelegenheiten bieten würden. Dies sei vor- liegend der Fall gewesen, sodass nichts gegen die Gewährung des Darlehens gesprochen habe. Der Beschwerdeführer habe genaueste Kenntnisse gehabt, für welche Projekte das Darlehen verwendet werde, und habe das Risiko entsprechend einschätzen können. Der Pri- vatklägerin sei auch kein Schaden entstanden. Vielmehr sei das Darlehen für die Privatkläge- rin eine höchst lukrative Investition. Alleine der Zins betrage mehr als CHF 53'000.00. Zudem habe der Beschwerdeführer im Gegenzug während der Laufzeit des Darlehens auf sein Ge- schäftsführerhonorar verzichtet, das sich jährlich auf CHF 6'000.00 belaufe. Somit hätte die Privatklägerin Honorareinsparungen von mehr als CHF 30'000.00 gemacht. In der Gesamt- betrachtung resultiere damit eine Nettorendite von rund 33 %. Der von der Staatsanwalt- schaft ins Feld geführte Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung sei offensichtlich nicht erfüllt. Es handle sich vielmehr um eine rein zivilrechtliche Angelegenheit.
E. 2
Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu- standes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1 StGB). Über die Zulässigkeit und den Umfang einer allfälligen Vermögenseinziehung hat (unter Vorbehalt des selbstständigen Einzie- hungsverfahrens nach Art. 376-378 StPO) der dafür zuständige Sachrichter zu urteilen. Ge- stützt auf Art. 263 Abs. 1 lit. c und d StPO können im Strafverfahren Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson zur vorläufigen Sicherstellung der späteren Aushändigung an den Verletzten bzw. der späteren Einziehung gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB beschlagnahmt werden. Die strafprozessuale Beschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. c und d StPO setzt voraus, dass ein hinreichender Tatverdacht besteht (Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO). Sie muss ausserdem vor dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz standhalten (Art. 197 Abs. 1 lit. c-d und Abs. 2 StPO). Nicht zulässig ist die Beschlagnahme sodann, falls eine strafrechtliche Einziehung bzw. die Aushändigung der Vermögenswerte an den Verletzten aus materiellrechtlichen Gründen bereits als offensichtlich unzulässig erscheinen würde (Ur- teil des Bundesgerichts 1B_570/2012 vom 25. März 2013 E. 3 mit Hinweisen).
E. 3
Der ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit be- traut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Geschäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbstständi- ger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines anderen für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Die Stellung als Geschäftsführer fordert ein hinreichen- des Mass an Selbstständigkeit, mit welcher dieser über das fremde Vermögen oder über we- sentliche Bestandteile desselben, über Betriebsmittel oder das Personal eines Unterneh- mens verfügen kann. Der Tatbestand ist namentlich anwendbar auf selbstständige Ge- schäftsführer sowie auf operationell leitende Organe von juristischen Personen bzw. Kapital- gesellschaften. Der Tatbestand setzt einen Vermögensschaden voraus. Ein solcher kann in einer tatsächlichen Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven,
Seite 5/8 Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven liegen. Ein Schaden liegt bereits vor, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirt- schaftlichen Wert vermindert ist. Dies ist der Fall, wenn der Gefährdung im Rahmen einer sorgfältigen Bilanzierung durch Wertberichtigung oder Rückstellung Rechnung getragen werden muss. Zwischen der Verletzung der Treuepflicht und dem Vermögensschaden muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Die im Gesetz nicht näher umschriebene Tathandlung der ungetreuen Geschäftsbesorgung besteht in der Verletzung jener spezifischen Pflichten, die den Täter in seiner Stellung als Geschäftsführer generell, aber auch bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen. Die entsprechen- den Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis. Pflichtwidrig im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB handelt, wer als Vermögensverwalter ein unerlaubtes Geschäfts- risiko eingeht, indem er Weisungen des Klienten missachtet (BGE 142 IV 346 E. 3.2). Darun- ter fällt die Gewährung von vornherein erheblich gefährdeter Darlehen (BGE 122 IV 279 E. 2.c).
E. 4
Der hinreichende Tatverdacht der ungetreuen Geschäftsbesorgung ist vorliegend gegeben:
E. 4.1
Dem Beschwerdeführer kam als Geschäftsführer der Privatklägerin die Eigenschaft als Ge- schäftsführer im Sinne von Art. 158 StGB zu. In dieser Eigenschaft unterzeichnete er den Darlehensvertrag vom 1. September 2022, mit welchem er sich selbst ein Darlehen von EUR 250'000.00 gewährte. Der Zinssatz betrug 4 %. Das Darlehen war spätestens am 31. Dezember 2027 zur Rückzahlung fällig und unter Einhaltung einer Kündigungsfirst von sechs Monaten auf Ende eines jeden Jahres kündbar, frühestens auf den 31. Dezember 2023. Zweck des Darlehens waren "Schuldensanierung und Business Ausbau". Sicherheiten wurden keine vereinbart (Vi act. 20/1/17 ff.). Gestützt auf diesen Vertrag überwies der Be- schwerdeführer am 1. September 2022 von dem auf die Privatklägerin lautenden Konto bei der H.________ Ltd. EUR 80'000.00 auf das auf ihn lautende Konto N.________ bei der O.________, EUR 30'000.00 auf das ebenfalls auf ihn lautende Konto P.________ bei der Q.________ sowie EUR 140'000.00 auf das auf die J.________ AG lautende Konto L.________ bei der M.________ (Vi act. 20/1/42). Bei der J.________ AG war der Be- schwerdeführer einziger Verwaltungsrat (Vi act. 20/1/44).
E. 4.2
Am 2. September 2022 wurden dem auf die J.________ AG lautenden CHF-Konto bei der M.________ CHF 136'192 gutgeschrieben. Vor dieser Transaktion hatte der Saldo auf die- sem Konto CHF 80.70 betragen. Am 6. September 2022 erfolgte eine Gutschrift von CHF 20'000.00. Bei dieser handelte es sich aber bloss um die Rücküberweisung der am
E. 4.3
Der Saldo des auf den Beschwerdeführer lautenden EUR-Kontos bei der O.________ belief sich vor der Gutschrift von EUR 80'000.00 auf EUR 1.58 (Vi act. 23/1/3/1). Danach erfolgten Belastungen mit dem Vermerk "Vergütung an A.________ C." sowie eine Kassentransaktion, worauf der Saldo am 24. Oktober 2022 EUR 1'734.64 betrug. Nebst drei Gutschriften Dritter vom 26. Oktober 2022, 29. November 2022 und 21. Februar 2023 von insgesamt EUR 7'620.00 erfolgte am 7. Februar 2023 eine weitere Überweisung von EUR 5'000.00 der J.________ AG sowie am 27. März 2023 ein solche von EUR 4'050 der T.________ GmbH, U.________. Bei dieser Gesellschaft war der Beschwerdeführer zum damaligen Zeitpunkt Gesellschafter und Geschäftsführer. Ferner wurde am 28. Februar 2023 eine Bareinzahlung am Bankomat über EUR 4'000.00 geleistet. Am 3. November 2022 erfolgte eine Vergütung an eine Drittperson von EUR 246.10. Am 26. April 2023 belief sich der Saldo nach Vergütun- gen an den Beschwerdeführer auf EUR 5'854.55 (act. Vi 23/1/3/1 und 23/1/1/10).
E. 4.4
Vor der Überweisung von EUR 30'000.00 wies das auf den Beschwerdeführer lautende CHF-Konto P.________ bei der Q.________ einen Minussaldo von CHF 2'248.98 auf. Nach der Gutschrift von umgerechnet CHF 28'816.09 am 2. September erfolgte am gleichen Tag eine Belastung von CHF 14'480.00 mit dem Vermerk "Miete Familienwohnung". Danach er- folgten Waren- und Bargeldbezüge mit der Debit-Karte sowie je eine Überweisung mit dem Vermerk "Garage V.________" bzw. "Miete Familienwohnung". Danach wies das Konto am
E. 4.5
Aus all diesen Kontobewegungen erhellt, dass der Beschwerdeführer das vom Konto der Privatklägerin bezogene Geld letztlich für die eigenen Bedürfnisse verwendete. Gemäss dem Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes W.________ vom 30. Mai 2023 (Vi act. 25/1/1 ff.) wies der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Betreibungen auf, die in den letzten 20 Jahren zu 28 nicht getilgten Verlustscheinen im Gesamtbetrag von CHF 17'664.45 geführt haben.
E. 4.6
Zusammenfassend besteht somit der hinreichende Verdacht, dass der Beschwerdeführer, der am 1. September 2023 um seine schlechte finanzielle Situation wusste, als Geschäfts- führer der Privatklägerin ein ungesichertes Darlehen in der Höhe von EUR 250'000.00 an sich selbst gewährte, um das so erhaltene Geld für seine persönlichen Bedürfnisse zu ver- wenden. Das Darlehen war damit von vornherein erheblich gefährdet und es kann entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers keine Rede von einer höchst lukrativen Investition sein. Vielmehr wurde die Privatklägerin durch dieses mutmasslich pflichtwidrige Verhalten ihres Geschäftsführers an ihrem Vermögen geschädigt. 5. Die Beschlagnahme der Vermögenswerte auf den Konten N.________ und R.________ bei der O.________ erweist sich auch als verhältnismässig. Wie oben ausgeführt, ist hinreichend geklärt, dass auf diese Konten deliktische Gelder im Umfang von rund CHF 49'750.00 und EUR 80'000.00 flossen. Die Einziehung der verbleibenden Vermögenswerte von
Seite 7/8 CHF 30'000.00 und EUR 5'854.55 deckt bei weitem nicht den mutmasslichen Deliktsbetrag von EUR 250'000.00. Damit erfolgte die Sperrung der beiden Konten zu Recht und es be- steht auch kein Anlass, dem Beschwerdeführer einen Teilbetrag des Kontoguthabens zur freien Verwendung zu überlassen, wie dies von ihm gefordert wird. 6. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.
E. 5
September 2022 in Auftrag gegebenen Überweisung auf ein bereits saldiertes Konto bei der S.________ AG (Vi act. 23/2/2/1). Bis zum 25. November 2022 verzeichnete das CHF-Konto der J.________ AG bei der M.________ Abflüsse von CHF 128'384.30. Dabei handelte es sich um Zahlungen an Dritte, Barbezüge und zahlreiche E-Banking-Aufträge mit dem Vermerk "A.________"(Vi act. 23/2/2/1 f). Darunter fällt eine Überweisung vom 3. Okto- ber 2023 über CHF 50'000.00 auf das CHF-Konto des Beschwerdeführers bei der O.________ mit dem Vermerk "kurzfristiges zinsloses Darlehen/J.________ AG". Von dort wurde diese Summe am gleichen Tag auf das auf die J.________ AG lautende Nachliberie- rungskonto X.________ bei der M.________ überwiesen (Vi act. 23/2/3/1, 23/1/4/11). Am 15. März 2023 erfolgte von diesem Nachliberierungskonto eine Überweisung von CHF 49'750.00 auf das CHF-Konto des Beschwerdeführers bei der O.________ (Vi act. 23/2/3/1, 23/1/4/16).
Seite 6/8 Anschliessend erfolgten auf diesem Konto nebst Gutschriften von CHF 91'800.00 Barbezüge sowie Belastungen mit dem Vermerk "Warenbezug und Dienstleistungen". Am 24. April 2023 wies das CHF-Konto des Beschwerdeführers bei der O.________ einen Saldo von CHF 34'611.47 auf (act. 8, Vi act. 23/1/4/17).
E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der amtliche Verteidiger ist für das Beschwerdeverfahren unabhän- gig von den Erfolgsaussichten der Beschwerde angemessen aus der Gerichtskasse zu ent- schädigen, nachdem es sich um eine notwendige Verteidigung handelt (Urteil des Oberge- richts Zug vom 20. Juli 2017, in: CAN 2017 S. 246 ff. = GVP 2017 S. 182 ff.). Der Beschwer- deführer hat dem Staat diese Kosten zu ersetzen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhält- nisse zulassen (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO). Beschluss
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